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Aufgabe Gemeindenachrichten am 03.05.2022 erscheint am 06.05.2022 

 
 
Öffnungszeiten Entsorgungsstelle am 07.05.2022 
 
Am 07.05.2022 findet auf dem Areal der Feuerwehr und des Werkhofs der Blaulichttag 
statt. Der Entsorgungsplatz ist deswegen nur von 7 bis 10 Uhr geöffnet. 
 
 
Hundekontrolle 
 
Seit 01.05.2012 ist das neue Hundegesetz (HuG) in Kraft. Nach wie  
vor sind die Gemeinden für die Hundekontrolle und die Erhebung 
der Hundetaxe zuständig. Diese ist für jeden in der Gemeinde ge-
haltenen Hund im Alter von über drei Monaten zu entrichten. 
 
Der Regierungsrat hat im Rahmen der Leistungsanalyse die Hunde-
taxe ab 1. Mai 2016 auf CHF 120 pro Hund festgelegt. 

Personen, die einen Hund halten oder für länger als drei Monate übernehmen, gelten als Hunde-
haltende und müssen gestützt auf § 5 der kantonalen Hundeverordnung (HuV) dies innert 10 
Tagen der Wohnsitzgemeinde melden. Neuanmeldungen werden während den üblichen Schal-
teröffnungszeiten oder schriftlich unter Beilage des Heimtierausweises von der Abteilung Finan-
zen (Email: finanzverwaltung@oberwil-lieli.ch / Telefon: 056 648 42 33) entgegengenommen. Die 
Hundetaxen werden jeweils anfangs Mai in Rechnung gestellt. 

Seit Januar 2007 gilt für alle Hunde in der Schweiz die Mikrochip-Pflicht gemäss Art. 16 Tierseu-
chenverordnung (TSV). Damit verbunden ist die obligatorische Registrierung der Hundedaten 
(durch den Tierarzt) auf der zentralen Datenbank AMICUS (www.amicus.ch). Sofern Sie das erste 
Mal einen Hund besitzen, sind Sie durch die Gemeinde (Abteilung Finanzen) als Hundehalter/-in 
im AMICUS zu erfassen. 

Alle Mutationen (Namens-, Halter-, Adressänderung, Tod des Hundes) sind der Gemeinde innert 
10 Tagen zu melden. Todesfälle müssen durch den Hundehalter selbst im AMICUS eingetragen 
werden. 

Mit dem neuen Gesetz, welches per 01.05.2012 in Kraft getreten ist, werden die Hundehalterinnen 
und Hundehalter vermehrt in die Pflicht genommen. So sind Hunderassen, welche als „Hunde mit 
erhöhtem Gefährdungspotenzial“ eingestuft werden, bewilligungspflichtig. Obligatorisch ist auch 
die Aufnahme von Kot in Siedlungs- und Landwirtschaftsgebieten, sowie entlang von Strassen 
und Wegen. Eine Missachtung dieser Pflicht kann mit einer Ordnungsbusse von CHF 100 belegt 
werden. 
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Gute Idee: Sonntagsspaziergang durch das Dorf und über die Felder, 
um Interessantes zu sehen und zu hören. 
 
Warum nicht einmal den Sonntagsspaziergang mit interessanten Informationen über das 
Dorf, die Kulturgeschichte und die Landschaft vor unserer Haustüre verbinden?  
Alle, die mögen, treffen sich am Sonntagnachmittag, 15. Mai 2022 um 13.00 Uhr beim 
Parkplatz Dreispitz in Oberwil zu einem gemütlichen Rundgang von ca. zwei Stunden. 
Auf dem Flurumgang erfahren Sie wissenswertes über unsere Wasserversorgung und 
wir besuchen einen Biobauernhof. Die Sanierung des Eberloches sowie eine Neuanla-
gelage mit Hochstammbäumen werden gezeigt. Die Strecke führt zum Teil auch über 
Feldwege. 
 
Organisiert wird der Anlass von Mitgliedern der Arbeitsgruppe Landschaft und dem Ver-
ein Kulturgeschichte von Oberwil-Lieli. Das Programm eignet sich für Jung und Alt. 
 
Zum Schluss wird beim Gerberhaus noch einen kleinen Imbiss serviert. Vielleicht bleibt 
dabei auch Zeit, mit dem einen oder anderen Nachbarn ein paar Worte zu wechseln.  
Sind Sie dabei? Wir würden uns über Ihr Interesse freuen. 
 
Arbeitsgruppe Landschaft und der Verein Kulturgeschichte Oberwil-Lieli  
 
 

Arbeitsgruppe Landschaft Oberwil-Lieli 
 
Der Gemeinderat von Oberwil-Lieli bildete im Jahre 2000 die Arbeitsgruppe Landschaft, mit dem Ziel die 
Nutzungsplanung Kulturland besser umzusetzen. Die Arbeitsgruppe berät und unterstützt, wenn ge-
wünscht, die Grundeigentümer bei der Pflege ihrer Projekte. Die Arbeitsgruppe setzt sich ein für Naturob-
jekte wie Gewässer, Hecken, Einzelbäume oder Magerwiesen, die unsere Landschaft prägen. 

 

 

Verein Kulturgeschichte Oberwil-Lieli  

Der Verein Kulturgeschichte regt dazu an, in unserer schnelllebigen, hochtechnisierten Welt immer wieder 
einmal einen Moment innezuhalten und sich Zeit zu nehmen, um sich in die Geschichte des Dorfes und 
seiner Umgebung zu vertiefen. Mit Veranstaltungen oder themenbezogenen Ausstellungen möchte der Ver-
ein Interesse und Verständnis für die frühere Lebensart in Oberwil-Lieli und Umgebung fördern. Dazu sam-
meln wir Fotos, interessante Raritäten, Akten, Geschichten und Episoden aus Vergangenheit und Gegen-
wart, die uns zeigen, wie das Leben in unserem Dorf einmal war.  
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Gerberhaus (Dorfmuseum) an der Unterdorfstrasse in Oberwil 
 
 
Zivilstandsnachrichten 
 
Folgende Meldung darf mit Zustimmung der Eltern veröffentlicht werden: 
 
Geburt 

- Dinli Lian Can, geboren am 30.03.2022, Eltern: Bühler Evelyne und Mehmet Dinli 
 
Herzliche Gratulation zum freudigen Ereignis! 

 


